
DER ARBEITSSCHUTZAUSSCHUSS
Beteiligung des Betriebsrats zur Verbesserung des betrieblichen  
Arbeits- und Gesundheitsschutzes

SEMINARINHALTE

Gesetzliche Grundlagen
–  Wann muss ein Arbeitsausschuss gebildet werden?
–  Rechtliche Bestimmungen aus Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), Arbeitsschutzgesetz (ArSchG) 

und Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

Zusammensetzung des Arbeitsschutzausschuss
–  Gesetzliche Regelungen der Zusammensetzung
–  Aufgaben und Rollen der beteiligten Personen

Zusammenarbeit im Arbeitsschutzausschuss
–  Aufgaben
–  Sitzungsintervalle
–  Einbindung der Belegschaft in die Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes

Aufgaben im Arbeitsschutzausschuss
–  Gesetzliche Regelung zur Zusammenarbeit nach § 9 ASiG

Erstellen einer Geschäftsordnung für den Arbeitsschutzausschuss 
 
Rolle und Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrates
–  Aufgabe, Mitwirkung und Mitbestimmung des Betriebsrats
–  Agieren statt nur reagieren
–  Umsetzung, Aktionsplan und erste Schritte

DIESE FÄHIGKEITEN ERWERBEN SIE

–  Sie kennen die gesetzlichen Richtlinien, die für die Arbeit im Arbeitsschutzausschuss relevant sind.
–  Sie wissen welche Aufgaben, Pflichten und Verantwortung die Arbeitgeber*innen in der Umsetzung 

des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes haben.
–  Sie lernen, welche Aufgabenfelder der Arbeitsschutzausschuss zu berücksichtigen hat.
–  Sie wissen, wann und wo sich der Betriebsrat einbringen kann, um die Sitzungen des Arbeitsschutz-

ausschusses mitzugestalten.
–  Sie erlangen Handlungskompetenzerweiterung in der Betriebsratsarbeit.

Der Arbeitsschutzausschuss ist ein innerbetriebliches Organ, welches für die Planung und Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zuständig 
ist. Der Arbeitsschutzausschuss unterstützt dabei Verantwortliche bei Fragen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit. 
Auch Betriebsrats-Mitglieder sind Teil des Arbeitsschutzausschuss. Innerhalb das Seminars erfahren Sie alles Wissenswerte rund um die Zusammenset-
zung, die Aufgaben und die Mitbestimmungsrechte.

Seminar gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG

TERMINE 
2-Tage Seminar

31.08. – 01.08.2024  Bad Bayersoien

SEMINARPREISE 
MwSt. befreit, zzgl. Verpflegung und Unterkunft

1.050 Euro (1. Teilnehmer*in)
1.000 Euro (2. Teilnehmer*in)
   950 Euro (weitere Teilnehmer*innen)

Anmeldung auf www.betriebsraete-fortbildung.de
Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne über betriebsraete@bbw.de oder 089 44108-431
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